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Betreff 

Bebauungsplan „Sindelsdorfer Straße III„ im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
BauGB: Beratung über die Grundzüge der Planung und Auslegungsbeschluss 
 
Anlagen: 

1531_BBP Entwurf-Vorabzug 
1531-405-KCK Begründung Entwurf 
Antrag MTP auf Aufstellung Bebauungsplan vom 19.12.2017 
Schreiben Landratsamt 20.12.2017 
180320_StR_Ö 08.1_BPlan Sindelsdorfer Str. III_Aufstellungsbeschluss 

 
1. Vortrag: 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Sindelsdorfer Straße III für die Grundstücke Flurnummern 2055/127 und 2055/133 der 
Gemarkung Penzberg, Sindelsdorfer Straße 33, im beschleunigten Verfahren nach § 13 a 
Baugesetzbuch (BauGB), angeordnet. 
 
Der Aufstellungsbeschluss wurde am 23.06.2018 im Amtsblatt der Stadt Penzberg bekannt 
gemacht. 
 
Nachfolgend ist der Übersichtslageplan mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans „Sindelsdorfer Straße III“ dargestellt. 
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Nachfolgend ist der der Bebauungsplanentwurf auszugsweise dargestellt. 
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Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Nachfolgend ist ein Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan dargestellt. 
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 Im Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als gemischte Baufläche ausgewiesen. 
Die beabsichtigte Festsetzung als allgemeines Wohngebiet entspricht nicht den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans. Das Ableitungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, 
dass Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln sind, ist nicht erfüllt. 
§ 13 a Abs. 2 Ziffer 2 BauGB ermöglicht jedoch von Darstellungen des 
Flächennutzungsplans abweichende Bebauungspläne, wobei der Flächennutzungsplan im 
Wege der Berichtigung anzupassen ist. 
Die Planunterlagen sind bezüglich dieser Berichtigung noch zu ergänzen. 

 

 Das Grundstück Flurnummer 2055/127 wird bereits für den ruhenden Verkehr genutzt. 
Dieses Grundstück grenzt in seiner vollen Länge von ca. 31 m an die öffentliche 
Verkehrsfläche (öffentlich gewidmeter Eigentümerweg) „In der Au“ an.  
Nach § 6 Ziffer 8 der Stellplatzsatzung der Stadt Penzberg dürfen Zufahrten von der 
öffentlichen Verkehrsfläche zu Stellplatzanlagen eine Breite von 6 m nicht überschreiten. 
Außerdem ist eine Anordnung von mehr als 2 Senkrechtparkern je Baugrundstück an der 
öffentlichen Verkehrsfläche nicht zulässig. 
Aufgrund der Bestandssituation ist eine Ausnahme von der Stellplatzsatzung bezüglich der 
Beschränkung der Senkrechtparker denkbar. Diese Ausnahmeregelung ist in den textlichen 
Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs aufzunehmen. 

 

 Die als BG2 dargestellte Baugrenze für Carports direkt an der Grundstücksgrenze zur 
öffentlich gewidmeten Verkehrsfläche „In der Au“ sollte entfallen, da insbesondere durch 
die konstruktiven Teile der Carportanlage (Pfosten, Bedachung) der öffentliche 
Verkehrsraum beeinträchtigt wird. In den Richtlinien für Ortsdurchfahrten wird ein 
Mindestlichtraumprofil von 0,75 m empfohlen. 

 

 Der letzte Satz der Ziffer 13 der textlichen Festsetzungen sollte entfernt werden, da die 
Zulässigkeit von Gauben und Dachaufbauten in der Ortsgestaltungssatzung der Stadt 
Penzberg geregelt ist. 
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